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Aktenzeichen: 
52.03.05/0423119-NB-Wo  

 
 

Auskunft erteilt: 

Wolter 

 

tanja.wolter@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: K 206  

Telefon: (0221) 147 - 2174 , 

Fax: (0221) 147 - , 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchstermine nur nach tele-

fonischer Vereinbarung 

 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an zentrale-

buchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Nur per elektronischer Post 
Herr 
Jürgen Hauke 
Im Schmalen Auel 21 
51503 Rösrath 
mailto: j.-j.hauke@arcor.de 
 
 
 
 
Ihre Beschwerde über Fa. Remshagen in 51503 Rösrath 
 
Ihre elektronische Post vom 02.08.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Hauke, 
 
 
mit Ihrer elektronischen Post vom 02.08.2021 reichten Sie mir eine Be-
schwerde über die FA. Tankschutz- Remshagen, Bergische Landstraße 
106 in Rösrath ein. 
 
Ich habe Ihre Beschwerde zum Anlass genommen, neben einer Überprü-
fung der Genehmigungslage am 24.08.2021 eine Vor-Ort Kontrolle durch-
zuführen.  
 
Dazu gebe ich Ihnen folgende Informationen: 
  
Die genehmigten, in Betrieb befindlichen, ortsfesten Lagertanks haben 
durch das Hochwasser keine Beschädigung oder Positionsveränderung 
erfahren. Es liegen keine Informationen vor, dass aus den vorhanden La-
gertanks Flüssigkeiten ausgetreten sind. 
 
Der Betrieb der o.g. ortsfesten Lagertanks ist gem. den Genehmigungen 
und vorgelegtem Prüfbericht nach der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zulässig. Bei der Prü-
fung durch den Sachverständigen wurden keine Mängel festgestellt. 
 
Die mobilen, nach AwsV nicht prüfpflichtigen Tanks werden nach Anga-
ben des Betreibers ausschließlich gereinigt und leer auf dem Betriebsge-
lände abgestellt. Diese Tanks, darunter der von Ihnen beschriebene, in 
die Sülz abgetriebene (leere und gereinigte) Tank, waren offensichtlich 
nicht hinreichend gegen Auf- und Fortschwimmen gesichert. Die Stellflä-
che für mobile Tanks ist nicht explizit in den vorliegenden Genehmigun-
gen ausgewiesen.  
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Durch den Rheinisch-Bergischen Kreis wurden diffuse Ölausschwem-
mung im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis festgestellt, die 
aber keinen einzelnen Verursacher zugeordnet werden konnten. 
 
Da das Gelände überflutet wurde, kann auch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass der Ölabscheider auf dem Betriebsgelände zu den durch das 
Hochwasser entstandenen Öl-Verunreinigungen geringfügig beigetragen 
hat. 
 
Der Betreiber wurde mit Fristsetzung aufgefordert, unter anderem eine 
gutachterliche Stellungnahme mit Maßnahmenkonzept für Sicherungs-
maßnahmen aller genutzten Tanks vorzulegen. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
Gez. 
Tanja Wolter 


